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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.09.2012 

Geschäftszahl 

2012/16/0082 

Rechtssatz 

Die Übermittlung eines Textes einer Administrativbeschwerde in Form eines einer E-Mail angehängten PDF-
Dokumentes ist vom Gesetz nicht vorgesehen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass in dem vom 
Organwalter des Zollamtes ausgedruckten Anhang zur E-Mail ein Papier mit dem Aussehen vorliegt, welches 
durchaus auch einem ausgedruckten Telefax oder einem als Telefax eingelangten und lediglich behördenintern 
als "eFax" mit E-Mail an den Sachbearbeiter weitergeleiteten Ausdruck gleich ist, das sich unter Umständen 
auch nicht von einer vom Einbringer selbst hergestellten Kopie (Ablichtung), die er dann selbst durch 
persönliche Übergabe eingereicht hat, unterscheidet. 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 

2012/13/0091 E 19. Dezember 2012 


